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Spiel-	und	Hausordnung	
des	Büdelsdorfer	Tennisclubs	e.	V.		
	

1. Diese	 Spiel-	 und	 Hausordnung	 soll	 allen	 aktiven	Mitgliedern	 eine	
gleichberechtigte	 Nutzung	 der	 Tennisplätze	 und	 des	 Clubheims	 er-
möglichen	und	einen	geregelten	Spielbetrieb	sicherstellen.	

2. Das	Betreten	der	Plätze	und	das	Spielen	auf	den	Plätzen	 ist	nur	
mit	 Tennisschuhen	 und	 in	 Tenniskleidung	 bzw.	 Trainingsanzug	 er-
laubt.	Das	Betreten	des	Clubheims	mit	Tennisschuhen	ist	untersagt.	

3. Das	Rauchen	 auf	den	Tennisplätzen	und	 im	gesamten	Clubheim	 ist	
nicht	gestattet.	

4. Um	eine	ordnungsgemäße	und	nachvollziehbare	Platzregelung	zu	ge-
währleisten,	 hängt	 im	 Clubheim/auf	 der	 Terrasse	 ein	 Platzbe-
legungsplan	aus.	
a. Vor	Beginn	des	Spiels	haben	sich	die	Spieler/innen	in	der	Spalte	

mit	der	Ziffer	des	Platzes,	auf	dem	sie	spielen	wollen,	mit	Namen	
und	Anfangsbuchstaben	des	Vornamens	einzutragen.	

b. Der	 Spielbeginn	 (Uhrzeit/Viertelstundeneinteilung)	 wird	 im	
Belegungsplan	dadurch	deutlich	gemacht,	dass	der	erste	Name	in	
die	Zeile	geschrieben	wird,	die	dem	Spielbeginn	entspricht.	

c. Zum	Zeitpunkt	der	Eintragung	in	den	Belegungsplan	müssen	alle	
Spieler/innen	anwesend	sein.	

d. Wer	sich	nicht	in	den	Belegungsplan	einträgt	und	spielt,	hat	kein	
Anrecht	auf	Spielzeiten.	

e. Die	Spieldauer	beträgt	für	das	Einzel	1	Stunde;	für	das	Doppel	
1,5	 Stunden.	 Durch	 das	 Auswechseln	 von	 Spielern/-innen	 in	
einem	Einzel	oder	Doppel	verlängert	sich	die	Spielzeit	nicht.	

f. Spieler/innen,	die	während	eines	Tages	noch	nicht	gespielt	haben,	
haben	 Vorrecht	 vor	 Spielern/-innen	 die	 schon	 gespielt	 haben	
oder	 wiederholt	 spielen.	 Bei	 starkem	 Andrang	 können	 Doppel-
spiele	vom	Sportwart,	 Jugendwart	oder	Vorsitzenden	angeordnet	
werden.	
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5. Gäste	können	in	 freien	Zeiten	gegen	eine	Gebühr	von	5	€/Std.	spie-
len,	 jedoch	 nur	mit	 einem	Vereinsmitglied	 im	 Einzel	 und	 zwei	 Ver-
einsmitgliedern	im	Doppel.	Der/die	Name/n	des/der	Vereinsmitglie-
des/r	und	des/der	Gastes/Gäste	sind	mit	der	Angabe	des	Vereins	so-
wohl	 in	 den	 Belegungsplan	 als	 auch	 in	 die	 Gästeliste	 einzutragen.	
Vereinsmitglieder	 haben	 immer	 Vorrang	 vor	 Gastspielern/-in-
nen!	

6. Das	 Flutlicht	 kann	 nur	 mit	 1€-Münzen	 eingeschaltet	 werden.	 Eine	
Münze	reicht	für	eine	Viertelstunde.	

7. Vereinstrainer/innen	 und	 –übungsleiter/innen	 dürfen	 auf	 den	
Plätzen	 des	 Büdelsdorfer	 TC	 nur	 Vereinsmitglieder	 trainieren.	 Aus-
nahmen	sind	mit	dem	Sportwart,	dem	Jugendwart	oder	dem	Vorsit-
zenden	abzustimmen.	

8. Ausnahmen	von	den	o.	g.	Regelungen	sind	nachstehend	aufgeführt:	
a. Alle	Plätze	bleiben	bei	Bedarf	sonnabends	ab	14	Uhr	und	sonn-

tags	 ab	 9	 Uhr	 zur	 Verfügung	 des	 Vereins,	 um	 Punktspiele	 und	
andere	Veranstaltungen	durchführen	zu	können.	

b. Während	 der	 Punktspielsaison	 stehen	 nach	 Bedarf	wochentags	
ab	 15	 Uhr	 Plätze	 für	 die	 Durchführung	 der	 Punktspiele	 der	 Ju-
gendlichen	zur	Verfügung.	

c. Punktspiele,	 Jugendtraining	 und	 andere	 Veranstaltungen	
werden	 durch	 Aushang	 des	 Sportwartes/Jugendwartes/Vorsit-
zenden	angekündigt.	

9. Platzpflege:	 Vor	 dem	 Spielbeginn	 ist	 der	 Platz	mit	 dem	Netz	 abzu-
ziehen,	um	das	Granulat	gleichmäßig	zu	verteilen.	Bei	Nässe	soll	dies	
unterbleiben.	Die	Platzpflege	ist	im	Interesse	aller	ernst		zu	neh-
men	und	alle	Geräte	sind	mit	Sorgfalt	zu	behandeln.	Festgestellte	
Schäden	an	Platzanlagen	oder	Geräten	sind	dem	Platzwart	mündlich	
oder	schriftlich	zu	melden,	damit	schnellstmöglich	Abhilfe	geschaffen	
werden	kann.	

10. Den	Anweisungen	der	Vorstandsmitglieder	ist	Folge	zu	leisten.	
11. Die	Spielordnung	ist	unbedingt	von	jedem	Mitglied	einzuhalten.	

Bei	 wiederholtem	 Verstoß	 kann	 der	 Vorstand	 ein	 befristetes	 Spiel-
verbot	aussprechen.	


